
Seite 1 von 1

R
ic

ha
rd

 B
oo

rb
er

g 
V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o 
K

G

(Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters bzw. der Bewerber-/Bietergemeinschaft [oder des bevollmächtigten Vertreters der
Bewerber-/Bietergemeinschaft])

(Name und Anschrift des anderen Unternehmens)

Anderes
Unternehmen:

Verpflichtungserklärung andere Unternehmen - Eignungsleihe

Dienstleistung:

in:

Ich/wir (das o.g. "andere Unternehmen") verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber wie folgt:
Für den Fall, dass der o.g. Bewerber/Bieter den Auftrag erhält, werde(n) ich/wir diesem die im "Verzeichnis andere
Unternehmen (Eignungsleihe)" (- KFB (A/I) EU AndereUnternehmen -) aufgeführten wirtschaftlichen, finanziellen,
technischen und beruflichen Kapazitäten überlassen.
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(Verpflichtungserklärung andere Unternehmen - Eignungsleihe)
KFB (A/I) EU VerpflAndereUnt

Baumaßnahme:

Vergabe- /Projekt Nr.:

Bewerber/Bieter:

(Stempel und Unterschrift des des anderen Unternehmens)(Ort, Datum)

Haftungserklärung im Rahmen der finanziellen oder wirtschaftlichen Eignungsleihe

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
des nachstehend mitunterzeichnenden anderen Unternehmens in Anspruch. Dieses verpflichtet sich gegenüber dem
Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die
Auftragsausführung zu haften.

(Stempel und Unterschrift des Bewerbers/Bieters)(Ort, Datum)

(Stempel und Unterschrift des anderen Unternehmens)(Ort, Datum)

Anmerkung: Die Vergabestelle behält sich vor, nicht im Original vorgelegte Erklärungen als Original nachzufordern.
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Schulzentrum Neureut, Gebäude Süd - Modernisierung

Karlsruhe

Technische Ausrüstung HLS

Anlagengruppe 1, 2, 3 gemäß HOAI § 53


